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VERNEHMLASSUNG ZU DEN LAND WIRT SCHAFTLICHEN ZAHLUNGSRAHMEN 2018–2021

Augenmass und Respekt fehlen
Die Zürcher Landwirtschaft versteht 
sich als eine unternehmerische, nach
haltig nahrungs mittelproduzierende 
Landwirtschaft. Die Zürcher Landwirt
schaftsbetriebe erwirtschaften einen 
Grossteil ihres Einkommens aus der 
Wertschöpfung am Markt. Um dies zu 
erreichen, waren in den letzten Jahren 
laufend Anpassungen der Betriebs
konzepte und Investitionen Voraus
setzung. Der Um bau der Agrarpolitik 
hat die Rahmenbedingungen für die 
produzierende Landwirtschaft von ei
nem Jahr aufs andere massiv ver
schlechtert. Bekanntlich gehört der 
Kanton Zürich zu den grossen Verlie
rern der AP 14/17. Dies hat auch die 
kantonale Verwaltung so zur Kenntnis 
genommen. 

Fehlendes Augenmass
Diese Tatsache hindert unseren Regie
rungsrat aber nicht daran, mit seiner 
Stellungnahme zur Vernehmlassung 
zum Zahlungsrahmen der AP 18/21 der 
Landwirtschaft zusätzliches Geld zu 
entziehen. Insgesamt wollen der Bun
desrat und die Zürcher Regierung mit 
dem neuen  Zahlungsrahmen über 600 

Millionen Franken in 4 Jahren einspa
ren. Was neben dieser finan ziellen 
Ohrfeige die Zürcher Bauernfamilien 
noch viel mehr verunsichert, ist die 
unausgewogene und einseitige Argu
mentation. 600 Millionen Franken zu 
sparen, scheint gemäss der Antwort 
des Regierungsrates in Ordnung zu 
sein, aber bitte nicht bei der Ökologie. 
Biodiversitätsziele seien noch nicht er
reicht und bei der Ressourceneffizienz 
seien ebenfalls noch Lücken auszuma
chen, argumentiert unsere Regierung. 
Die Unterstützung der produzieren
den Landwirtschaft – wie oft vonseiten 
der Verwaltung und Regierung kom
muniziert – bleibt damit ein Lippenbe
kenntnis.

Fehlender Respekt
Die Leistungen der Landwirtschaft wer
den  ignoriert. In den letzten 15 Jahren 
sanken die Produzentenpreise, die 
Nachhaltigkeit in der Produktion wur
de erhöht, ebenso die Produk tivität. In 
dieser Zeit stiegen die Gesamtausga
ben des Bundes um knapp 20 Milliar
den Franken (Zunahme von über 40 
Prozent), die Ausgaben im Agrarbud

get blieben konstant auf 3,5 Milliarden 
Franken. Ebenfalls scheint die vielbe
achtete Unterschriftensammlung des 
ZBV zur Ernährungssicherheit bereits 
wieder in Vergessenheit geraten zu 
sein. 

Während 3 Tagen haben die Zür
cher Bauernfamilien knapp 30 000 Un
terschriften im städtischen Gebiet ge
sammelt. Ein klares Zeichen dafür, 
dass sich auch die Zürcher Bevölke
rung Sorgen macht um die künftige 
Ernährungssicherheit der Schweiz und 
deshalb unsere Landwirtschaft in ih
ren Forderungen unterstützt.

Die angedachten Kürzungen von 
600 Mil lionen Franken für die Zeitpe
riode 2018–21 sind erheblich. Wir lau
fen Gefahr, in diesem äusserst schwie
rigen Marktumfeld weitere Familien
betriebe in der wertschöpfungsorien
tierten Nahrungsmittelproduktion zu 
verlieren. Sie sind die tragenden Säu
len einer zukunftsorientierten Land
wirtschaft. 

Die Zürcher Bauernfamilien haben 
die Mehrheit des neuen Regierungs
rates aktiv im Wahlkampf unter
stützt, weil wir die berechtigte Hoff

nung haben, dass auch wir von dieser 
Regierung in unseren künftigen Be
mühungen unterstützt werden! Umso 
mehr enttäuscht uns die Haltung des 
Zürcher Regierungsrates!
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Der Vorstand des ZBV

Folgende bäuerliche Kantonsräte:
Martin Haab SVP, Hans Egli EDU,  
Martin Farner FDP, Ruth Frei SVP,
Beat Huber SVP, Martin Hübscher SVP,
Konrad Langhart SVP, Margret Rinder
knecht SVP, Theresia Weber SVP,  
Michael Welz EDU, Elisabeth Pflugs
haupt SVP, Daniel Wäfler SVP,  
Röbi Brunner Grüne. –
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BE R ATE R ECK E

Neuerung bei der steuerlichen Behandlung von Landwirtschafts- und Bauland
Gemäss aktuellem Steuergesetz wird beim 
Land, welches dem Bäuerlichen Bodenrecht 
(BGBB) untersteht, wenn es vom Geschäfts
vermögen ins Privatvermögen überführt wird, 
oder beim Verkauf höchstens die Differenz 
zwischen steuerlichen Buchwert und Anschaf
fungskosten besteuert. Das heisst, es werden 
auf dem Land höchstens früher vorgenomme
ne Abschreibungen wieder mit den Einkom
menssteuern und den Sozialabgaben erfasst. 

Bei einem nicht dem BGBB unterstelltem 
Land wird hingegen die Differenz zwischen 
dem steuerlichen Buchwert und Verkehrs
wert bei der direkten Bundessteuer als Ein
kommen erfasst. Dies hat zur Folge, dass bei 
einer Überführung ins Privatvermögen dieser 
buchhalterische Kapitalgewinn auch für die 
Sozialversicherungen (AHV) massgeblich ist 
und somit ebenfalls mit etwa 10 Prozent be
lastet wird.

Welche Grundstücke dem BGBB unter
stellt sind, hat das Bundesgericht vor gerau
mer Zeit in einem Gerichtsurteil genauer de
finiert. Das ist gemäss Bundesgericht dann 
der Fall, wenn es sich um einzelne oder zu 
einem landwirtschaftlichen Gewerbe gehö
rende Grundstücke handelt, die ausserhalb 
einer Bauzone nach Raumplanungsgesetz 
(RPG) liegen und für welche die landwirt
schaftliche Nutzung zulässig ist. Darüber hin
aus gelten vier weitere spezifisch genannte 
Fälle als steuerlich privilegierte Grundstücke:
a)  Grundstücke und Grundstücksteile mit 

landwirtschaftlichen Gebäuden und Anla
gen, einschliesslich angemessenem Um
schwung, die in einer Bauzone liegen und 
zu einem landwirtschaftlichen Gewerbe 
gehören;

b)  Waldgrundstücke, die zu einem landwirt
schaftlichen Gewerbe gehören;

c)  Grundstücke, die teilweise innerhalb einer 
Bauzone liegen, solange sie nicht entspre
chend den Nutzungszonen aufgeteilt sind;

d)  Grundstücke mit gemischter Nutzung, die 
nicht in einen landwirtschaftlichen und 
einen nichtlandwirtschaftlichen Teil auf
geteilt sind.

Die Eidgenössische Steuerverwaltung hat im 
Kreisschreiben 38 noch weitere Definitionen 
erlassen beziehungsweise diverse Begriffe 
präzisiert. 

Da mit der aktuellen Gesetzgebung viele 
Landwirte massive Abgaben und Steuern be
zahlen müssen, wenn sie ein Baulandgrund
stück vom Betrieb abtrennen und z.B. den 
Kindern schenken, reichte im März 2012 der 
Luzerner Nationalrat Leo Müller eine Motion 
ein, welche zum Ziel hat, die frühere Praxis 
wieder herzustellen bzw. den massiven Kapi
talabfluss aus der Landwirtschaft zu korrigie

ren. Diese Motion wurde von beiden Räten 
angenommen. Im letzten Jahr hat der Bun
desrat dazu einen Gesetzesentwurf ausgear
beitet. Die Vernehmlassung des Gesetzes
entwurfes ist am 25. September 2015 abge
laufen.

Dabei hat sich gezeigt, dass der Gesetzes
entwurf stark umstritten ist. Die meisten 
Antworten, die privilegierte Besteuerung des 
Wertzuwachsgewinnes wieder einzuführen, 
sind ablehnend.

Es war vorgesehen, dass diese Gesetzes
anpassung bereits auf den 01.01.2017 in 
Kraft treten sollte. 

Leider ist die Behandlung dieses Geschäf
tes in der Frühjahrssession 2016 in keinem 
Rat traktandiert. Daher muss davon ausge
gangen werden, dass sich die Inkrafttretung 
verzögern wird. Im Weiteren hat sich seit den 
letzten Wahlen im Herbst vergangenen Jah

res die Parlamentszusammensetzung verän
dert. Wie die Chancen im Parlament für diese 
Motion stehen, ist schwierig zu beurteilen.

Trotzdem empfehlen wir in den meisten 
Fällen, keine Verkäufe oder Überführungen 
von Baulandgrundstücken vom Geschäfts
vermögen ins Privatvermögen durchzuführen. 

Warten Sie wenn möglich ab, bis über 
diese Motion und die zukünftige Auslegung 
der Gesetze Klarheit herrscht. 

Für den Vermögenssteuerwert in der Steu
ererklärung bleibt die landwirtschaftliche 
Nutzung nach wie vor bestimmend. Das 
heisst, ein Grundstück in der Bauzone mit 
eindeutiger landwirtschaftlicher Nutzung kann 
weiterhin zum Ertragswert besteuert wer
den.
 
AGROTreuhand Region Zürich AG
Hans Ulrich Sturzenegger –
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Die Antwort des Regierungsrates betreffend die angedachten Kürzungen von 600 Millionen 
Franken für die nächsten Jahre und die entsprechenden Begründungen finden Sie auf unserer 
Website www.zbv.ch. –

Der Zürcher Regierungsrat unterstützt die Kürzungen des Zahlungsrahmens  
AP 18–21 – Opfer ist einmal mehr die produzierende Landwirtschaft.




